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Der Bund hat Darlehen an Fluggesellschaften, an denen er beteiligt ist, im Zeitraum 2005 bis 
2015 aus dem Einzelplan 12 Kapitel 1217 Titel 861 11 gewährt. Nach Änderung der Haushalts-
systematik ab 2016 werden diese Darlehen aus dem Kapitel 1205 Titel 861 11 gewährt. Die Ver-
änderung der anteilsmäßigen und kapitalmäßigen Beteiligungen des Bundes an den Flughafenge-
sellschaften ergeben sich aus dem Vergleich der Titel 831 12 bei Kapitel 1217 (Haushaltsjahr 
2005) und 831 12 bei Kapitel 1205 (Haushaltsjahr 2020). Wie oft die Ermächtigung zur Verwen-
dung gewährter Darlehen für Kapitalerhöhungen gemäß dem Haushaltsvermerk bei Titel 861 11 
in dem Zeitraum 2005 – 2020 in Anspruch genommen wurde, lässt sich dem Bundeshaushalt 
nicht entnehmen. Die Beantwortung dieser Frage muss daher der Bundesregierung vorbehalten 
bleiben. 
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